
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Steuerspartipps zum Jahreswechsel, 
Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Einnahmen- 
Ausgaben- 
Rechner: 
Glättung der 
Progression 
oder Gewinn-

verlagerung
Wenn der Gewinn 

 mittels Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung ermittelt 

wird, kann der Gewinn verändert und damit die 
 Progression geglättet werden, indem die Zahlungen 
ins nächste Jahr verschoben werden. Bei Einnah-
men-Ausgaben-Rechnern gilt nämlich das Zufl uss- 
Abfl uss-Prinzip. Das heißt, nur Zahlungen sind er-
gebniswirksam (verändern den Gewinn) und nicht 
der Zeitpunkt des Entstehens der Forderung oder 
Verbindlichkeit, wie dies bei der doppelten Buch-
haltung (= Bilanzierung) entscheidend ist.

Achtung: Beim Zufl uss-Abfl uss-Prinzip ist jedoch 
insbesondere für regelmäßig wiederkehrende Ein-
nahmen und Ausgaben (z. B. Löhne, Mieten) die 
fünfzehntägige Zurechnungsfrist zu beachten.

Beispiel: Die Mietzahlung für Dezember 2018, die 
am 31. Dezember 2018 fällig ist und am 15. Jänner 
2019 bezahlt wird, gilt aufgrund der fünfzehntägi-
gen Zurechnungsfrist noch im Dezember 2018 als 
bezahlt.

Umsatzgrenze für umsatz-
steuerliche Kleinunternehmer
Die Umsatzgrenze für Kleinunterneh-
mer liegt bei 30.000 Euro (Netto-
umsatz). Für diese Grenze sind die 
steuerbaren Umsätze relevant, wobei 
bestimmte steuerfreie Umsätze nicht 
einzubeziehen sind. Einmal in fünf 
Jahren kann die Umsatzgrenze um 
15 Prozent überschritten 
werden.

Steuerspartipps zum Jahreswechsel Teil 2

Steuern im Bild, Teil 179
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Wenn der Gewinn 

 mittels Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung ermittelt 

wird, kann der Gewinn verändert und damit die 

Erwerb von geringwertigen 
 Wirtschaftsgütern
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten 
bis 400 Euro können im Jahr der Anschaf-
fung voll abgeschrieben werden. Daher 
empfi ehlt es sich, solche Wirtschaftsgüter 
noch bis zum Jahresende anzuschaffen, 
wenn dies ohnehin für (Anfang) 2019 
 geplant wäre.

Hinweis: Bei Einnahmen-Ausgaben-
Rechnern ist die Verausgabung 
 maßgeblich.


